
Streit schnell beilegen in Krisenzeiten 
Résoudre rapidement les litiges
In	Krisenzeiten	ist	es	für	Unternehmen	von	besonderer	Relevanz	Rechtsstreitigkeiten	rasch	beizulegen	und	offene	Forderungen	
durchzusetzen.	Aufgrund	verlängerter	Bearbeitungszeiten	vor	staatlichen	Gerichten	durch	die	Coronakrise	sollte	für	zivilrechtliche	
Streitigkeiten	als	effiziente	Alternative	der	Schiedsweg	ins	Auge	gefasst	werden.	
En	situation	de	crise,	les	entreprises	ont	tout	intérêt	à	régler	rapidement	les	litiges	ainsi	que	les	créances	non	soldées.	Alternative	
intéressante	aux	poursuites	judiciaires	devenues	particulièrement	longues	depuis	la	crise	du	covid-19,	l’arbitrage	s’impose	comme	
un	moyen	extrêmement	efficace.

> expertentipps I regards d‘experts

ie Coronakrise führte zu starken 
Einschränkungen im staatlichen 
Gerichtsbetrieb und damit zu einem 

erheblichen Rückstau bei Zivilprozessen. 
Gerade vor französischen Gerichten verschärft 
sich diese Situation durch den der Coronakrise 
vorangegangenen Anwaltsstreik, doch auch 
die österreichischen Gerichte haben damit zu 
kämpfen. 

Dieser Rückstau wird in den nächsten Monaten 
nicht aufgeholt werden können, zumal das 
Ende der aktuellen Ausnahmesituation noch  
nicht absehbar ist. Um weiteren Verzögerungen 
vorzubeugen, kann es daher für Parteien 
attraktiv sein, bereits entstandene oder zu- 
künftige Streitigkeiten außerhalb staatlicher 
Gerichte durch ein Schiedsgericht beizulegen. 
Insbesondere bei komplexen Fällen mit hohen 
Streitwerten zeichnet sich die Schiedsge- 
richtsbarkeit im Gegensatz zu staatlichen Ver- 
fahren neben Vertraulichkeit und internationa-
ler Durchsetzbarkeit (auch außerhalb Europas) 
von Entscheidungen durch ihre Flexibilität und 
zügige Entscheidungsfindung aus.   

Ein wesentlicher Vorteil von Schiedsverfahren 
ist auch, dass grundsätzlich keine Verpflich- 
tung besteht, Verhandlungen „vor Ort“ durch-
zuführen. Globale Technologiestandards 
machen es dank freier Gestaltung von 
Schiedsverfahren möglich, Verhandlungen 
aus der Distanz zu führen oder überhaupt 
reine Dokumentenverfahren zu führen. Damit 
lässt sich auch verhindern, dass es durch 
Reisebeschränkungen zu Verzögerungen 
kommt.

Voraussetzung für die Zuständigkeit eines 
Schiedsgerichts ist der Abschluss einer 

schriftlichen Schiedsvereinbarung zwischen 
allen Parteien. Bei der Formulierung dieser 
Vereinbarung steckt der Teufel im Detail und 
es sollte Expertenrat eingeholt werden, um 
unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 

Es empfiehlt sich, bereits in der Vereinbarung 
sowohl den Sitz des Schiedsgerichts als auch 
das anzuwendende Regelwerk zu bestimmen. 
Wien ist dabei mit den bewährten Schieds- 
regeln des Vienna International Arbitral 
Centre der Wirtschaftskammer Österreich 
(VIAC) einer der zentralen Schiedsorte in 
Europa. Aber auch als Austragungsort von 
Schiedsverfahren nach den Regeln der 
International Chamber of Commerce in Paris 
(ICC), der weltweit wohl bedeutendsten 
Schiedsorganisation, erfreut sich Wien größ-
ter Beliebtheit. 

Résumé:
n cas de litiges importants, l‘arbitrage 
s’avère être une alternative particu-
lièrement efficace face aux poursui-

tes judiciaires. En particulier en cette période 
de crise, les nombreux avantages qui en 
découlent sont indéniables : confidentialité, 
rapidité d’exécution des décisions internatio-
nales et grande flexibilité. Seule condition pour 
avoir recours à l’arbitrage : le consentement 
des deux parties. Lors de la rédaction de la 
convention d’arbitrage, il est primordial de 
faire appel aux avis d’experts. 
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Dr.	Veit	Öhlberger,	M.Jur.	
(Oxford)	ist	Partner	bei	DORDA,	
leitet	die	Praxisgruppe	
Schiedsverfahren	und	ist	auch	
als	Schiedsrichter	tätig.
✉ veit.oehlberger@dorda.at

Mag.	Philip	Exenberger	ist	
Rechtsanwalt	bei	DORDA	und	
hat	umfangreiche	Expertise	als	
Parteienvertreter	in	komplexen	
Schiedsverfahren.
✉ philip.exenberger@dorda.at

MMag.	Anja	Cervenka	ist	 
erfahrene	Rechtsanwalts- 
anwärterin	in	der	Praxisgruppe	
Schiedsverfahren	bei	DORDA. 

✉ anja.cervenka@dorda.at	
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